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Fassung vom 30. September/1. Oktober 2020
A. Versammlungsordnung
gemäß § 29 Abs. 2 der Satzung

1. 
Die Mitgliederversammlung besteht aus der Hauptversammlung und den Ver-
sammlungen der drei Berufsgruppen.

Beschlüsse können nicht vor den Berufsgruppenversammlungen gefasst werden.

2. 
Die Hauptversammlung und die Berufsgruppenversammlungen sind nichtöffent-
lich. Neben den gesetzlich zur Anwesenheit befugten Personen und dem Vorstand 
sind die folgenden weiteren Personengruppen als Gäste zugelassen:

neu gewählte Delegierte der außerordentlichen Mitglieder zu der auf ihre Wahl 
folgenden Mitgliederversammlung,1)

die erforderliche Anzahl von Begleitern hilfsbedürftiger Mitglieder,

jeweils bis zu zwei Vertreter der mit den Kurien verbundenen Berufsverbände 
und 

die vom Vorstand hinzugezogenen Redner, GEMA-Mitarbeiter, Rechtsberater, 
Wirtschaftsprüfer und sonstigen Personen.

Darüber hinaus werden Personen nur zugelassen, soweit die Mitgliederversamm-
lung dies mit einfacher Mehrheit beschließt.
Die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Teilhaberechte stehen den aufgrund 
dieser Ziffer zugelassenen Personen nicht zu.
Hilfsbedürftig im Sinne dieser Vorschrift ist, wer aufgrund von Krankheit oder Alter 
nicht dazu in der Lage ist, ohne Begleitperson Mitgliedschaftsrechte in angemesse-
ner Weise in der Versammlung auszuüben. Die Mitnahme von Begleitpersonen ist 
der GEMA spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich 
unter Beifügung der zur Prüfung der Hilfsbedürftigkeit erforderlichen Dokumente 
anzuzeigen. Der Nachweis ist durch Vorlage eines Schwerbehindertenausweises 
oder eines ärztlichen Attestes zu erbringen. Die Zulassung von Begleitpersonen gilt 
jeweils für eine Mitgliederversammlung.

1. 
 (1) Die Hauptversammlung wird geleitet von dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
oder einem seiner Stellvertreter oder durch das an Lebensjahren älteste Aufsichts-
ratsmitglied.

1)   Die von der ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 unter Tagesordnungspunkt 16 beschlos-
senen Änderungen gelten bei Genehmigung der zuständigen Senatsverwaltung mit Wirkung 
zum 01.01.2021.
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(2) Nach Eintritt in die Tagesordnung werden die Anträge in der Reihenfolge 
der Einladung behandelt. Abweichungen von dieser Reihenfolge können von der 
Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

(3) Den Vorrang erhalten Wortmeldungen von Mitgliedern zum Verfahren, im 
besonderen Anträge auf

a) Anwendung der Versammlungsordnung,
b) Verweisung an einen Ausschuss,
c) Schluss der Aussprache,
d) Vertagung der Aussprache,
e) Übergang zur Tagesordnung.

Diese Wortmeldungen haben den Vorrang vor dem Hauptgegenstand, dessen 
Beratung durch sie unterbrochen wird.

(4) Die Redezeit für jeden Diskussionsbeitrag zu einem Tagesordnungspunkt ist 
auf 10 Minuten beschränkt. Dem Redner kann jedoch von der Hauptversammlung 
eine längere Redezeit eingeräumt werden. Bei Überschreitung der Redezeit kann 
der Vorsitzende dem Redner nach einmaliger Mahnung das Wort entziehen.

(5) Die Hauptversammlung kann den Schluss der Debatte beschließen. In die-
sem Falle ist nur noch den bereits vorgemerkten Rednern das Wort zu erteilen. Die 
Redezeit für den Einzelnen verkürzt sich dann auf 5 Minuten.

2. 
 (1) Die Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgt mittels eines elektroni-
schen Abstimmungssystems, per Stimmzettel oder per Handzeichen. Der Versamm-
lungsleiter bestimmt, welches Abstimmungsverfahren zur Anwendung kommt. 
§ 28 der Satzung bleibt unberührt.

(2) Wird durch Handzeichen abgestimmt, so ist der Versammlungsleiter mit 
Zustimmung der Hauptversammlung berechtigt, das Stimmergebnis festzustellen, 
indem er die Nein-Stimmen und die Enthaltungen ermittelt (Subtraktionsverfahren).

(3) Werden die Ergebnisse solcher Abstimmungen angezweifelt, so erfolgt 
Stimm auszählung.

(4) Bei Abstimmungen kommt es für das Erreichen der erforderlichen Mehrheit 
auf das Verhältnis der Ja-Stimmen zur Summe der Ja- und Nein-Stimmen an. Bei 
Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden 
nicht berücksichtigt. Ausdrücklich erklärte Stimmenthaltungen werden jedoch als 
solche im Protokoll erfasst. 

(5) Während einer Abstimmung bleiben die Türen des Versammlungsraumes 
geschlossen.

(6) Jedes Abstimmungsergebnis ist zu protokollieren. Bei satzungsändernden 
Anträgen ist auch das Stimmverhältnis beziffert im Protokoll niederzulegen.

(7) Wird in der Hauptversammlung über einen von den Berufsgruppen bereits 
angenommenen oder abgelehnten Antrag vor Abschluss des betreffenden Tages-
ordnungspunktes eine nochmalige Diskussion und Abstimmung verlangt, so ist 
diesem Verlangen zu entsprechen, wenn dies von der Hälfte der abgegebenen 
Stimmen oder von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen einer Berufsgruppe 
unterstützt wird. Teil II. Ziff. 2 (4) gilt entsprechend. Über Anträge, die von allen 
Berufsgruppen angenommen worden sind, jedoch nicht in derselben Fassung, 
findet in der Hauptversammlung stets eine nochmalige Diskussion und Abstim-
mung statt.
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Ausgenommen hiervon sind Wahlen.

1. 
Die Berufsgruppenversammlung muss die Tagesordnungspunkte der Hauptver-
sammlung beraten und über diejenigen Punkte abstimmen, für die getrennte 
Abstimmung nach Berufsgruppen vorgeschrieben ist. Das Abstimmungs ergebnis 
kann auf Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung der Berufsgruppe lauten.
Einem Antragsteller kann Rederecht in einer anderen Kurie eingeräumt werden, 
wenn in dieser kein Mitglied an der Antragstellung beteiligt ist. Der Redewunsch 
sollte im Antrag angekündigt werden.

2. 
Jede Berufsgruppenversammlung wird geleitet von dem Aufsichtsratsvor sitzenden, 
wenn er der betreffenden Berufsgruppe angehört, oder von dem jenigen seiner 
Stellvertreter, der dieser Berufsgruppe angehört, oder durch ein von den anwesen-
den Aufsichtsratsmitgliedern gewähltes Aufsichtsratsmitglied.

3. 
Im Übrigen sind die Bestimmungen des Teils II bis auf Ziff. 1 (1) entsprechend 
anzuwenden.

4. 
(1) Die Vorsitzenden der Berufsgruppenversammlungen unterrichten sich gegen-

seitig und den Vorstand über die Abstimmungsergebnisse.
(2) Wird ein Antrag, für den getrennte Abstimmung der Berufsgruppen vorge-

schrieben ist, abgelehnt oder zwar von allen Berufsgruppen angenommen, jedoch 
nicht in derselben Fassung, so kann der Vermittlungsausschuss angerufen werden.

(3) Der Vermittlungsausschuss kann von den Vorsitzenden jeder Berufsgruppen-
versammlung oder vom Vorstand angerufen werden.

(4) Dem Vermittlungsausschuss gehören neben dem Vorstand und den Vorsit-
zenden der Berufsgruppenversammlungen aus jeder Berufsgruppe 2 weitere, von 
der jeweiligen Berufsgruppe zu wählende Vertreter an. Gewählt sind die Kandida-
ten, die die meisten Stimmen (relative Mehrheit) erhalten haben. Für jeden vom 
Vermittlungsausschuss zu behandelnden Antrag kann die jeweilige Berufsgruppe 
ihre Vertreter gesondert wählen.
Daneben nehmen an der Sitzung des Vermittlungsausschusses die Rechtsberater, 
der Justitiar sowie gegebenenfalls vom Vermittlungsausschuss hinzugezogene 
weitere GEMA-Mitarbeiter und sonstige Personen beratend teil.

(5) Der Vermittlungsausschuss berät und beschließt, ob der Antrag in der abge-
lehnten oder in einer davon abweichenden Fassung den Berufsgruppen zur erneu-
ten Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

(6) Über den vom Vermittlungsausschuss vorgelegten Antrag wird in der Haupt-
versammlung getrennt nach Berufsgruppen abgestimmt. Teil II Ziffer 2 (7) bleibt 
unberührt.

Zu Änderungen der Versammlungsordnung bedarf es der für Satzungsänderun-
gen erforderlichen Mehrheit der Mitgliederversammlung. § 36 Abs. 3 der Satzung 
bleibt unberührt. 

III.
Berufsgruppen-

versammlungen

IV.
Änderungen



II 1 V e r s a m m l u n g s -  u n d  W a h l o r d n u n g

120

B. Wahlordnung für die Wahl zum Aufsichtsrat
1.
Die Wahl der Aufsichtsräte innerhalb der einzelnen Berufsgruppen (6 Komponisten 
und 2 Stellvertreter, 4 Textdichter und 2 Stellvertreter, 5 Verleger und 2 Stellvertre-
ter) erfolgt durch eine Gesamtwahl, bei der jedes zur Wahl berechtigte Mitglied so 
viele Stimmen hat, wie Aufsichtsräte bzw. Stellvertreter zu wählen sind.

2.
Gewählt sind die Kandidaten, die in der Reihenfolge der für sie abgegebenen gül-
tigen Stimmen die meisten Stimmen (relative Mehrheit der Stimmen) erhalten 
haben. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebe-
ne Stimmen und werden nicht gezählt. Bei unklarem Wahlergebnis wegen Stim-
mengleichheit ist eine  Stichwahl durchzuführen. Bei Stimmengleichheit in der 
Stichwahl entscheidet das vom Wahlleiter gezogene Los. § 4 Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung für die digitale Mitwirkung an der Mitgliederversammlung 
bleibt unberührt.

3.
Unter Leitung des Versammlungsleiters wählt jede Berufsgruppe einen Wahlaus-
schuss, dessen Aufgabe es ist, die Listen zur Gesamtwahl im Vorfeld der Mitglie-
derversammlung aufzustellen und die Wahl zu leiten.
Die ordentlichen Mitglieder und Delegierten können die Wahlvorschläge für 
die Aufsichtsratsmitglieder und stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieder ihrer 
Berufsgruppe beim Wahlausschuss unter Verwendung des hierfür vorgesehenen 
Formulars einreichen. Zudem müssen die kandidierenden Mitglieder gegenüber 
dem Wahlausschuss in der dafür vorgegebenen Form eine Erklärung abgeben, ob 
und inwiefern sie unter die in § 37 Abs. 7 der Satzung geregelten Bestimmungen 
fallen. Die Wahlvorschläge und Erklärungen müssen spätestens acht Wochen vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung, in der die Wahl stattfindet, eingegangen 
sein. Außer im Fall einer erforderlichen Nachnominierung sind zusätzliche Wahl-
vorschläge in der Mitgliederversammlung nicht möglich.
Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für die passive Wählbarkeit und fasst diese zu einer Gesamtwahlliste zusam-
men. Die Gesamtwahlliste ist in der Tagesordnung zu der Mitgliederversammlung, 
in der die Wahl stattfindet, zu veröffentlichen.
Der Wahlausschuss besteht jeweils aus einem Wahlleiter und einem Stellvertreter 
des Wahlleiters. Die Mitglieder des Wahlausschusses müssen ordentliche Mitglie-
der der GEMA sein, dürfen nicht dem Aufsichtsrat angehören und können bei der 
Aufsichtsratswahl nicht kandidieren. Für Mitglieder der Berufsgruppe Verleger 
gilt dies in Bezug auf sämtliche Vertreter und sonstige Mitarbeiter des Verlags. 
Wahlvorschläge für den Wahlausschuss sind analog I Ziff. 3 Abs. 2 bei der GEMA 
einzureichen. Die Mitglieder des Wahlausschusses werden auf die Dauer von drei 
Jahren analog den Regelungen zu I Ziff. 1 und 2 dieser Wahlordnung gewählt. Ihre 
Amtsdauer läuft ab ihrer Wahl bis zur Neuwahl. Wiederwahl ist zulässig. Sofern 
der Wahlleiter der Verleger oder dessen Stellvertreter während seiner Amtszeit 
zu einem anderen Verlag wechselt, bleibt er im Amt, wenn der neue Verlag die 
für die Wahl in den Wahlausschuss geltenden Voraussetzungen erfüllt. Ande-
renfalls scheidet er aus seinem Amt aus. Scheidet während der Amtsdauer ein 
Wahlausschussmitglied aus diesem oder einem anderen Grund aus, so haben die 
Aufsichtsratsmitglieder seiner Berufsgruppe ein Ersatzmitglied zu wählen, das an 
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dessen Stelle tritt. Dieses bedarf der Bestätigung durch die jeweilige Berufsgruppe 
in der nächsten Mitgliederversammlung, soweit die Amtsdauer über diese Mitglie-
derversammlung hinausgeht.

4.
Die Wahl in der Mitgliederversammlung erfolgt geheim mittels eines elektro-
nischen Abstimmungssystems oder per Stimmzettel. Der Wahlleiter bestimmt, 
welches Verfahren zur Anwendung kommt. § 28 der Satzung bleibt unberührt.  
Jedes ordentliche Mitglied hat soviele Stimmen, wie in seiner Berufsgruppe Auf-
sichtsräte zu wählen sind (6 Komponisten, 4 Textdichter, 5 Verleger). Die Stimm-
abgabe erfolgt dadurch, dass das Mitglied für die jeweils auf der Gesamtwahlliste 
stehenden Kandidaten seine Stimme abgibt bzw. sich enthält.

5.
Der Wahlleiter stellt nach Abschluss des Wahlvorganges das Ergebnis fest.

6.
Über die Tätigkeit des Wahlausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen, die von 
allen Mitgliedern des Wahlausschusses zu unterschreiben ist. Die Niederschrift 
muss mindestens enthalten: Ort und Zeit der Wahlversammlung, Bezeichnung 
der Mitglieder des Wahlausschusses, Zahl der stimmberechtigten Mitglieder im 
jeweiligen Wahlgang, Namen der Kandidaten, Ergebnis des ersten Wahlganges 
und ggf. weiterer Wahlgänge, Annahme der Wahl.

Diese Wahlordnung kann als Teil der Versammlungsordnung mit der für Satzungs-
änderungen erforderlichen Mehrheit durch die Mitgliederversammlung geändert 
werden. § 36 Abs. 3 der Satzung der GEMA bleibt unberührt. 
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